
Musik - und Theaterverein Hersbruck e. V.
- Schule für Musik und Theater -

Päd. Leitung: Stefan Frank
Am Waldweg 5
92275 Hirschbach
Fon: 09151-8144722
Fax: 09151-8144723
__________________________________________________________________________________

Musik - und Theaterverein Hersbruck e.V.  Mitglied im Nordbayerischen Musikbund  Mitglied im Bund Deutscher Amateurtheater

Name, Vorname: _______________________________________________________________ Fam. Stand:_______________

Straße, Nr.: _______________________________________________________________

PLZ/Wohnort: _______________________________________________________________ Geburtsdatum: _____________

Fon: ________________________ Fax: _____________________________ Email: ___________________________________

Anmeldung

 Ummeldung

für das Fach / die Fächer :
Acting -Training Querflöte Musikalische Eltern-Kind Gruppe (MEK)
Gesang Klarinette / Saxophon Musikalische Früherziehung (MFE)
Klavier  Trompete / Horn Musikalische Grundausbildung (MGA)
Violine / Viola Posaune Blockflöte (Gruppenunterricht)
Cello Gitarre / Bass Xylophon (Gruppenunterricht)
Schlagzeug  Instrumenten-Karussell

für das Ensemble / die Ensembles :
Streichmäuse Saxophonensemble Blechbläserensemble
Nachwuchsorchester  Theaterensemble Railway Sound Orchestra
Streicherensemble

Der Ensembleunterricht ist bei gleichzeitiger Belegung von Instrumental- bzw. szenischem Unterricht
kostenlos!

Unterrichtsarten:
Einzelunterricht (30') 744.-€ oder mtl. 62.-€ MEK (45 ') 180.-€ oder mtl.15.-€
Einzelunterricht (45') 960.-€ oder mtl. 80.-€ MFE (45') 300.-€ oder mtl.25.-€
 Zweiergruppe (45') 624.-€ oder mtl. 52.-€ MGA (45') 300.-€ oder mtl.25.-€
Dreiergruppe (45') 504.-€ oder mtl. 42.-€ Ensembleunterricht 84.-€ oder 42.-€pro
Blockflöte (Gruppe 45´) 300.-€ oder mtl. 25.-€ Halbjahr
Xylophon (Gruppe 45´) 300.-€ oder mtl. 25.-€
 Instrumenten-Karussell (45´) 300.-€ oder mtl. 25.-€

Ermäßigungen:
Der MTV gewährt auf Einzelunterricht bis zum 18. Lebensjahr bzw. dem Beginn einer Berufsausbildung 10 % Mehrfächer- bzw.
Geschwisterrabatt (auf volle€ gerundet)!

Vereinsmitgliedschaft und Unterricht:
Mit dieser Anmeldung entsteht kein Rechtsanspruch auf Aufnahme oder Gruppeneinteilung für den Unterricht. Über die Einteilung
entscheidet die Schulleitung in Absprache mit den Lehrkräften.
Die Satzung und die Unterrichtsbedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden! Mit der
Anmeldung werde ich nach drei Monaten Probezeit Mitglied im Musik- und Theaterverein in Form einer:

Einzelmitgliedschaft 25.-€  Familienmitgliedschaft 46.-€  Förderbeitrag _______.-€

Den jährlichen Mitgliedsbeitrag bitte ich bei Fälligkeit von meinem Konto:

Konto Nr.: ___________________ Bankleitzahl: _____________________ bei __________________________

Kontoinhaber: __________________________________ per Lastschrift einzuziehen.

Ort: ____________________Datum: _________________ Unterschrift: ______________________________

__________________________________________________________________________________________
Bankverbindung : Sparkasse Nürnberg Kto. 578199598 BLZ. 76050101 Raiffeisenbank Hersbruck Kto. 43729 BLZ. 76061482



Unterrichtsbedingungen:

1. Der Unterricht findet in Gruppen- bzw. Einzelunterricht statt. Die
Unterrichtsstunde ist wöchentlich. Das Unterrichtsjahr beginnt am 1. Oktober
und endet am 30. September. Die Ferien richten sich nach denen der
staatlichen Schulen. An Feiertagen entfällt der Unterricht ersatzlos. Über die
Verteilung der sog. beweglichen Feiertage entscheidet die Schulleitung.

2. Die Unterrichtsanmeldung verlängert sich automatisch, wenn diese nicht
fristgerecht schriftlich gekündigt wird. Der Unterricht kann nur zum Halbjahr
(31. März bei Kündigung bis zum 31 Dezember) oder zum Ende des
Unterrichtsjahres (30. September bei Kündigung bis zum 30. Juni) gekündigt
werden. Bei Neuanmeldung besteht eine Probezeit von 3 Monaten.
Innerhalb dieser Zeit kann der Vertrag von beiden Seiten ohne Angaben von
Gründen fristlos gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der schriftlichen
Form. Eine anderweitige Beendigung des Unterrichtes während des
Schuljahres ist nur in dringenden Fällen auf schriftlichen Antrag mit
Genehmigung der Schulleitung möglich.

3. Die Unterrichtsbeiträge sind grundsätzlich Jahresbeiträge und sind zu
Beginn des Schuljahres zu entrichten. In Absprache mit der Lehrkraft können
sie auch in Monatsraten (12-mal von Oktober bis September) zu Beginn
eines Monats im Voraus entrichtet werden.

4. Für vom Schüler abgesagte oder versäumte Unterrichtsstunden ist die
Lehrkraft nicht nachleistungspflichtig (§615 BGB); die anteilige Vergütung
hierfür kann vom Honorar nicht abgezogen werden. Im Falle ernstlicher
Erkrankung der Lehrkraft oder des Schülers wird der Lehrkraft, in
Abhängigkeit der ärztlich bescheinigten Krankheit, das vereinbarte
Honorar weitergezahlt.

5. Lässt die Art der Erkrankung der Lehrkraft oder des Schülers erwarten, dass
mindestens 6 Wochen kein Unterricht stattfinden kann, wird das vereinbarte
Honorar bis längstens 6 Wochen nach Beginn der Erkrankung weitergezahlt.
Bei länger anhaltender Erkrankung der Lehrkraft oder des Schülers entfällt
die Fortzahlung des Honorars. Aus anderen Gründen von der Lehrkraft
abgesagte Unterrichtsstunden werden nachgegeben, ersatzweise werden
die anteiligen Unterrichtsbeiträge zurückerstattet.

6. Nach der Probezeit von 3 Monaten wird der Schüler Mitglied im Musik- und
Theaterverein Hersbruck e.V., wodurch weitere Kosten entstehen
(Einzelmitgliedschaft: 25€ oder Familienmitgliedschaft: 46 € im Jahr). 


